
909 Völkerrecht

Staaten und staatliche internatio
nale Organisationen. Auch Staa
ten, die sich erst im Prozeß ihrer 
Entstehung befinden (z. B. um 
ihre Unabhängigkeit kämpfende 
Völker), können in bestimmtem 
Umfang Subjekte des V. sein. 
Lediglich das Recht der Völker 
auf Selbstbestimmung (->- Selbst
bestimmung stecht der Völker) 
und Gleichberechtigung steht 
kraft ausdrücklicher völkerrecht
licher Regelung (Art. 1 Ziff. 2 der 
UNO-Charta) den Völkern als 
Rechtssubjekten zu. Die Durch
setzung der Normen des V. er
folgt, da es keine den souverä
nen Staaten übergeordnete poli
tische Organisationsform der 
Gesellschaft gibt und das Prinzip 
der souveränen Gleichheit der 
Staaten (Art. 2 Ziff. 1 der UNO- 
Charta) zu den zwingenden 
Grundprinzipien des V. gehört, 
durch die Staaten selbst. Dabei 
dürfen die Staaten ausschließlich 
völkerrechtlich zulässige Mittel 
anwenden. Das heute geltende, 
allgemein verbindliche V. ent
stand im Zuge einer Entwick
lung, die zur Herausbildung 
eines qualitativ neuen V. führte. 
Es ist das V. einer geschichtlichen 
Etappe, in der der Imperialis
mus die historische Initiative 
verloren und auch in den inter
nationalen Beziehungen die Vor
herrschaft eingebüßt hat, in der 
„die Hauptrichtung der Entwick
lung der Menschheit.. vom so
zialistischen Weltsystem, von der 
internationalen Arbeiterklasse, 
von allen revolutionären Kräften 
bestimmt" wird (Internationale 
Beratung, Moskau 1969). Das 
demokratische V. der Gegenwart 
ist Produkt und Ausdruck des 
Kampfes der UdSSR, der ande
ren Staaten des sozialistischen 
Weltsystems, der internationalen 
Arbeiterklasse und der natio
nalen Befreiungsbewegung sowie 
der aus ihr hervorgegangenen

jungen, antiimperialistisch ein
gestellten Staaten gegen den Im
perialismus und seine aggressive 
Politik. Es entwickelt sich im 
Ringen der Kräfte des Sozialis
mus, der Demokratie, der natio
nalen Unabhängigkeit und des 
Friedens um die Gewährleistung 
der internationalen Sicherheit 
und die Durchsetzung der -> 
friedlichen Koexistenz von Staa
ten, unabhängig von ihrer Ge
sellschaftsordnung, im Ringen 
dieser Kräfte gegen die imperia
listische Unterdrückung und Aus
beutung der Völker, gegen Kolo
nialismus, Neokolonialismus, 
Rassismus und Faschismus. Seine 
Prinzipien und Normen sind das 
Ergebnis von Vereinbarungen 
(vertraglichen oder gewohnheits
rechtlichen) zwischen Staaten 
(bzw. staatlichen internationalen 
Organisationen), an denen neben 
sozialistischen u. a. friedlieben
den Staaten auch imperialistische 
Mächte mitwirken. Denn der Im
perialismus sieht sich im natio
nalen und internationalen Rah
men gezwungen, dem zu seinen 
Ungunsten veränderten interna
tionalen Kräfteverhältnis in be
stimmtem Umfang Rechnung zu 
tragen und sich in seiner politi
schen Strategie und Taktik den 
neuen Bedingungen anzupassen, 
ohne dabei seine aggressiven 
und expansionistischen Ziele auf
zugeben. Das demokratische V. 
der Gegenwart trifft keine Ent
scheidung für oder gegen Sozia
lismus oder Kapitalismus. Es ver
urteilt zwar einerseits bereits ein
deutig die imperialistische Ag
gressions-, Unterdrückungs- und 
Ausbeutungspolitik als völker
rechtswidrig, ist aber andererseits 
noch nicht ausschließlich durch 
die antiimperialistischen Kräfte 
bestimmt. Seine Prinzipien und 
Normen sind vielmehr das Er
gebnis von Vereinbarungen zwi
schen Staaten, unabhängig von


